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nicht nur die Anwendung und 
Androhung bewaffneter Gewalt 
in den zwischenstaatlichen Be
ziehungen, sondern auch die An
wendung bzw. Androhung poli
tischer, wirtschaftlicher u. a. 
Formen des Zwanges gegen an
dere Staaten völkerrechtlich ver
boten. Damit wurden die Ver
suche bestimmter imperialisti
scher Staaten zurückgewiesen, 
das G. auf militärische Gewalt 
zu begrenzen. Die Androhung 
oder Anwendung jeglicher For
men von Gewalt als Mittel zur 
Regelung internationaler Pro
bleme ist, auch wenn sie nicht 
unter Einsatz bewaffneter Gewalt 
erfolgt, ihrem Wesen nach eine 
den —s- Frieden bedrohende Hand
lung. Die gefährlichste Form der 
Verletzung des umfassenden völ
kerrechtlichen G. stellt jedoch 
die Anwendung bewaffneter Ge
walt, die bewaffnete Aggression, 
dar. Deshalb verurteilt das 
Völkerrecht den Aggressions
krieg als Verbrechen gegen den 
Frieden, das die Verantwortlich
keit auf Grund des Völkerrechts 
nach sich zieht. Daraus folgt, daß 
im Falle einer bewaffneten Ag
gression dem angegriffenen Staat 
das Recht auf individuelle oder 
kollektive Selbstverteidigung zu
steht, bis der Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen die zur Auf
rechterhaltung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicher
heit erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen hat (Art. 51 der UNO- 
Charta). Der Sicherheitsrat der 
UNO kann, wenn er feststellt, 
daß eine Angriffshandlung, ein 
Friedensbruch oder eine Frie
densbedrohung vorliegen, alle 
zur Aufrechterhaltung oder Wie
derherstellung des Friedens und 
der internationalen Sicherheit er
forderlichen Maßnahmen, ein
schließlich der Anwendung be
waffneter Gewalt bzw. von an
deren Zwangsmaßnahmen politi

scher und ökonomischer Art, ge
gen den Aggressor-Staat durch
führen (Art. 39, 41 und 42 der 
Charta der UNO). Zum anderen 
ist der Staat, der das G. durch 
den rechtswidrigen Einsatz von 
bewaffneter Gewalt verletzt, 
hierfür politisch und materiell 
verantwortlich. Gegen ihn kön
nen Sanktionen verhängt werden, 
wie z. B. zeitweilige Beschrän
kungen in der Ausübung be
stimmter Souveränitätsrechte, 
Durchführung von Abrüstungs
maßnahmen sowie die Auferle
gung der Pflicht zur Wiedergut
machung für die verursachten 
Schäden (Reparationen). Aber 
auch die Einzelpersonen, die der 
Planung, Vorbereitung, Einlei
tung oder Durchführung von Ag
gressionskriegen schuldig sind, 
sind hierfür auf Grund des Völ
kerrechts individuell wegen Ver
brechens gegen den Frieden ver
antwortlich (vgl. z. B. Londoner 
Viermächteabkommen vom 8. 8. 
1945 und Statut des Internationa
len Militärgerichtshofes in Nürn
berg, Art. 6, Buchstabe a). Diese 
Formen der völkerrechtlichen 
Verantwortlichkeit für die Vor
bereitung und Durchführung 
einer Aggression wurden gegen
über den Aggressorstaaten des 
zweiten Weltkrieges verwirk
licht. Gegenwärtig gehen die Be
mühungen der UdSSR und ande
rer sozialistischer Staaten dahin, 
die Wirksamkeit des völker
rechtlichen Verbots der Aggres
sion und der Unterbindung und 
Bestrafung aller Aggressionsakte 
dadurch zu erhöhen, daß eine 
allgemein verbindliche Defini
tion des Begriffs der Aggression 
ausgearbeitet und von den Staa
ten vertraglich vereinbart wird. 
Auf Initiative der UdSSR beschloß 
die XXII. UNO-Vollversammlung, 
beschleunigt eine Definition der 
Aggression auszuarbeiten. Sie 
setzte dafür gleichzeitig einen


